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RS OGH 1985/2/5 4Ob312/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1985

Norm

GewO 1973 §46

Rechtssatz

Bei den standortgebundenen Einrichtungen, die für die Annahme einer weiteren Betriebsstätte ein wesentliches

Merkmal sind, muß es sich nicht um eine vom Gewerbetreibenden selbst gescha:ene Einrichtung wie Betriebsstätten

oder Geschäftslokale, über welche dieser verfügen kann, handeln.
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